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Vorwort der Landrätin Bad Segeberg, im November 2013 
 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

der Rechtsanspruch auf Betreuung für unter dreijährige Kinder ist seit dem 01.08.2013 in 

Kraft getreten. Entgegen den Befürchtungen, hat es keine Welle von gerichtlichen Auseinan-

dersetzungen gegeben, sondern für nahezu alle Segeberger Kinder konnte eine Betreuung 

sichergestellt werden.    

Um praktisch alle Bedarfe abzudecken unternehmen die Kommunen auch weiterhin enorme 

Anstrengungen, um den Ausbau der Kindertagesbetreuung auszuweiten und bedarfsgerecht 

darzustellen.  

Wir haben, wie bereits im Jahr 2012, alle Fördermittel bis auf den letzten Euro ausgeschöpft 

und sammeln bereits weitere Anträge, so dass wir in der 1. Jahreshälfte 2014 nahezu 40% 

kreisweite Betreuungsquote im U3 Bereich erzielen werden. Bei der Betreuung der 3- bis 6 

Jährigen haben wir bereits seit Jahren nahezu eine Vollversorgung im Kreis Segeberg.  

Bei Kennzahlenvergleichen gehört der Kreis Segeberg zu den führenden Kreisen mit den 

höchsten Versorgungsquoten, 2,4% über Landesdurchschnitt und 4,5% über den westdeut-

schen Vergleichswerten.   

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ αŦǊǸƘƪƛƴŘƭƛŎƘŜ .ƛƭŘǳƴƎά ǿƛǊŘ ƴŀŎƘ ŘŜƴ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŜƴ DŜǎƛŎƘǘǎǇǳƴƪǘŜƴ ƛƳ ¦о !ǳs-

bau nunmehr eine qualitative Debatte über Qualität in der Kinderbetreuung erfahren.  

Gelingende Übergänge von dem Elternhaus in die Betreuung, sowie von der Einrichtung in 

die Schule, Personalqualifizierung und Erhöhung der Bildungschancen von benachteiligten 

Kindern sind aktuelle Stichworte, die im Kreis Segeberg große Beachtung und Beantwortung 

finden.  

Dieser Bericht stellt ausführlich die an Bedarfen und weiteren Zielen orientierte Planung für 

den Kreis Segeberg dar. 

Ich bin zuversichtlich, dass zukünftig alle Erfordernisse für eine umfassende und qualitativ 

hochwertige Betreuung unserer Kinder erfüllt werden und wünsche dazu weiterhin allen Be-

teiligten Mut, Kraft und stets eine glückliche Hand. 

Ihre 

 

Landrätin  

 Landrätin 
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1. Allgemeine Angaben 

 

1.1  Einwohner 

Der Kreis Segeberg umfasst 95 Gemein-
den, gegliedert in 5 Städte (Bad 
Bramstedt, Bad Segeberg, Kaltenkirchen, 
Norderstedt, Wahlstedt), 2 amtsfreie Ge-
meinden (Ellerau, Henstedt-Ulzburg) und 
8 Ämter (Bad Bramstedt-Land, Boostedt-
Rickling, Bornhöved, Itzstedt, Kaltenkir-
chen-Land, Kisdorf, Leezen, Trave-Land) 
mit insgesamt 262.073 Einwohnern (85 
mehr als im Vorjahr); 34.145 Kinder (mi-
nus 478) sind unter 14 Jahren, davon 
48,3 % Mädchen (31.12.2012). 

1.2  Bevölkerungsentwicklung 

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung des Kreises Segeberg liegen keine aktuelle-
ren Prognosen für die hier relevanten Altersgruppen vor, die Annahmen der vorigen 
Bedarfspläne gelten unverändert: Es wird davon ausgegangen, dass die Bevölke-
rung des Kreises Segeberg in den nächsten Jahren zuerst leicht zunimmt, dann wie-
der leicht sinkt (2025: 257.200)1, gleichzeitig die absolute Zahl der Kinder abnimmt 
(Jugendquotient 2009: 32 %; 2025: 28 %). Das durchschnittliche Alter der Bevölke-
rung im Kreis Segeberg wird von derzeit 44 auf 48 Jahre im Jahr 2025 steigen.  
 

Die Darstellung links zeigt 
eine Modellrechnung für den 
Kreis Segeberg auf Basis der 
Bevölkerungsdaten 2012 in 
Verbindung mit der Prognose 
des Statistischen Landes-
amtes (Basis 2007) sowie ei-
ner logarithmischen Trendli-
nie. Alle hier genannten Daten 
beziehen die Ergebnisse des 
Zensus 2011 noch nicht ein, 
da die detaillierten Angaben 
erst in 2014 vorliegen werden.  

 
Vergleicht man die Prognosedaten mit den tatsächlich eingetretenen Veränderungen, 
zeigen sich erhebliche Abweichungen. Anzunehmen ist, dass sich die Entwicklung 
eher im Bereich der Trend-Linie darstellen wird. Prognosen auf lokaler Ebene sind 
aufgrund der kleinen Grundzahlen zwar grundsätzlich problematisch, als Planungs-
grundlage jedoch unerlässlich und deshalb in den Gemeindeblättern dargestellt. 
 

                                            
1
 Statistisches Amt f. Hamburg und Schleswig-Holstein, ĂStatistik informiertñ 16.03.2011 
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Tagespflegestellenvermitllung
Verein Tagespflege e.V

Tausendfüßler e.V.

Evangelisches Bildungswerk

Kreisverwaltung

Diakonie Altholstein GmbH

1.3  Kindertagesbetreuungseinrichtungen 

 
 
Es gibt im Kreisgebiet 158 Einrichtungen zur Tagesbetreuung von Kindern (Krippen, 
Kindergärten, Horte und kindergartenähnliche Einrichtungen) mit insgesamt 10.246 
genehmigten Plätzen. Die Anzahl der Einrichtungen bleibt relativ stabil. Vereinzelt 
schließen kleine kindergartenähnliche Einrichtungen. Zusätzliche Plätze/Gruppen 
werden in der Regel in bestehenden Einrichtungen geschaffen. 
 
 
Die Trägerstruktur ist ebenfalls nahezu 
unverändert: In kleineren Gemeinden ist 
oftmals nur eine Einrichtung vorhanden, 
bezogen auf die Städte / amtsfreien Ge-
meinden / Ämter sind überall mehrere ver-
schiedene Träger als Betreiber von Kin-
dertageseinrichtungen tätig, so dass Eltern 
in den meisten Fällen durchaus Wahlmög-
lichkeiten (z. B. bezogen auf Betreuungs-
konzepte und -zeiten) haben.  
 
 
Es gibt an den meisten Grundschulen Angebote zur Nachmittagsbetreuung der 
Schulkinder, fast immer in Form der Offenen Ganztagsschulen (OGS), oftmals 
verbunden mit dem Angebot eines Mittagstischs. Die OGS-Angebote entsprechen 
weder in Qualität noch zeitlichem Umfang den Hortangeboten. Die Hortangebote sind 
weiterhin sowohl der Anzahl als auch der örtlichen Verteilung nach 
schwerpunktmäßig auf nur einige wenige Orte verteilt. Auf die einzelnen Angebote 
zur Nachmittagsbetreuung (sowohl Hort als auch Betreuung im Rahmen der OGS 
bzw. Elternvereinen) wird in den Kommunalbögen eingegangen. 
 
 

 

1.4  Tagespflegevermittlung 

 
 
Im Tätigkeitsschwerpunkt Kindertages-
pflege haben sich bezüglich der Organi-
sationsstruktur keine weiteren Verände-
rungen ergeben. Die Akquise, Ausbil-
dung, Vermittlung und Betreuung von Ta-
gespflegestellen wird von freien Trägern 
der Jugendhilfe durchgeführt. 
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Seit 2012 wird durch die regionalen Tagespflegevermittlungsstellen ein Gebiet in 
dem knapp 95 % der Kreisbevölkerung lebt, betreut. Leider ist es noch nicht gelun-
gen für das Amt Itzstedt einen freien Träger zu finden; in diesem Gebiet werden die 
vorgenannten Aufgaben durch die Kreisverwaltung wahrgenommen. Bestrebungen, 
diesen Umstand zu ändern, werden weiter unternommen. 
 
Die Tagespflegevermittlungsstellen werden je zur Hälfte durch die jeweiligen Kom-
munen und aus Kreismitteln finanziert. 
 
Einige Kommunen fördern ï neben den Sozialstaffelermäßigungen des Kreises ï die 
Kindertagespflege finanziell, um vergleichbare Betreuungskosten zu den Kinderta-
gesstätten herzustellen. In den Übersichten der einzelnen Kommunen wird auf diese 
Förderung entsprechend hingewiesen. 

 

 

 

1.5  Datengrundlage 

 
 
Die vorliegende Erhebung bezieht sich in der Hauptsache auf die Abfrage aller Kin-
dertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen zum Stichtag 01.03.2013 (ana-
log den Jahren 2006-2012). 
 
Erneut wurde eine gesonderte Umfrage zur Betreuung schulpflichtiger Kinder durch-
geführt, die örtlichen Verwaltungen wurden gebeten, hierzu Angaben zu machen. 
Von den Städten Bad Bramstedt, Kaltenkirchen und Wahlstedt sowie der Gemeinde 
Ellerau gingen keine entsprechenden Antworten, bzw. nur Teilangaben ein.  
 
Die tatsächlichen Bevölkerungsdaten basieren auf den Aufstellungen des Statisti-
schen Amtes Nord zum Stichtag 31.12.2012 (bzw. zum gleichen Datum der Vorjah-
re), die Ergebnisse des Zensus 2011 sind in diese Daten noch nicht eingeflossen. 
 
Die Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung basieren auf den Prognoseda-
ten des Statistischen Amtes aus dem Jahr 2011 (diese Angaben wiederum fußen auf 
den Bevölkerungszahlen 2009), ergänzt durch Eigenberechnungen. Für die Einwoh-
nerzahlen können sich im Vergleich zu den Daten der jeweiligen Einwohnermelde-
ämter Abweichungen ergeben, im Sinne der Datenkontinuität wurde aber auf eine 
Einzelabfrage bei den Kommunen verzichtet. 
 
Weitere relevante Daten liefern Fachabteilungen der örtlichen Verwaltungen, das 
Statistische Bundesamt, die Bertelsmann-Stiftung, laufende interne Dokumentationen 
sowie Eigenberechnungen der Jugendhilfe- und Sozialplanung der Kreisverwaltung. 
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2. Versorgungssituation im Kreis Segeberg 

2.1 Tagespflege 

 

C Die ortsnahe Vermittlung von Tagespflegestellen zeigt besonders in 

qualitativer Hinsicht gute Erfolge! 

C Die Tagespflege ist weiterhin ein wichtiger Baustein für die flexible Be-

treuung! 

G Durch den Ausbau der institutionellen Tagesbetreuung besteht die Ge-

fahr, dass die Tagespflege zukünftig weniger nachgefragt wird! 

G Die Tagespflegestellen sind aufgrund der unsicheren Einkommensver-

hªltnisse nicht ausreichend attraktiv als dauerhafte ĂArbeitsstªtteñ! 

G Es besteht eine hohe Fluktuation der Tagespflegestellen! 

G Kurz- bis mittelfristig ist mit regional stark unterschiedlichen Betreu-

ungsbedarfen zu rechnen! 

 
Bestreben der Bundes- und 
Landesregierung ist, die Ta-
gespflege als Möglichkeit 
der Tagesbetreuung für Kin-
der erheblich zu stärken. Vor 
allem Betreuungsbedarfe, 
die durch Kitas nicht abge-
deckt werden können 
(abends/nachts, ländliche 
Gebiete, am Wochenende), 
könnten hier entsprechend 
versorgt werden. 
 
Derzeit werden im Kreisgebiet 2,3 %  (keine Veränderung zum Vorjahr) aller Kinder 
unter 14 Jahren in einer Tagespflegestelle betreut (800 von 34.144), das entspricht 
einem Anteil von gut 7,1 % (2012: 7,0 %) aller betreuten Kinder von 0 ï 14 Jahren 
(800 von 11.264). 
 
In der Altersgruppe der unter 3jährigen werden 8,9 % (2012: 9,3 %) aller Kinder in 
einer Tagespflegestelle betreut (585 von 6588), das entspricht einem Anteil von 
31,50 % aller betreuten Kinder dieser Altersgruppe (585 von 1.858). 
 
Insgesamt gab es zum 01.03.2013 kreisweit 225 genehmigte Tagespflegestellen, 
diese betreuten 802 Kinder von 0 ï 14 Jahren, somit ergibt sich kaum eine Verän-
derung zu 2012.   
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2.2 Krippe (0 ï unter 3jährige Kinder) 
 
Seit dem 01.08.2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz 
für alle Kinder ab dem zweiten Lebensjahr!2 

C Fördermittel der Bund-Länder-Vereinbarung zum Ausbau der Betreu-

ung unter 3jähriger Kinder sowie zusätzliche Landesfördermittel geben 

einen starken Anreiz zum Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten! 

C Bisher konnten nahezu alle Betreuungsanfragen befriedigt werden.  

G Die Ausbaubemühungen sind aufgrund des zu erwartenden Nachfra-

geanstiegs weiterhin voranzutreiben. 

! WICHTIG: Förderanträge zum Ausbau von U3-Betreuungsangeboten 

sollten umgehend gestellt werden, sonst droht der Verlust von Förder-

geldern! 

 
Bis zum Jahr 2006 bestand im Kreisgebiet ein nur geringes Angebot an Krippen-
plätzen. Dieses wurde / wird in den Folgejahren kontinuierlich ausgebaut. 

 
Die bisherige Dynamik ist für die durch den Jugendhilfeausschuss (JHA) des Krei-
ses Segeberg beschlossenen ambitionierten Ziele nur knapp ausreichend: 2007 
wurde beschlossen, im Jahr 2010 eine Versorgungsquote von 15 % zu erreichen, 
2009 erfolgte eine Anpassung mit den Zielwerten 2010: 22 %; 2011: 27 %; 2012: 
32 %; 2013:  35 %. 2011 schließlich beschloss der JHA: es soll eine Versorgungs-
quote von 41 % erreicht werden.  
 

                                            
2
 SGB VIII, § 24 - siehe Kap. 7.1 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kreis Segeberg 7,2 8,9 12,2 18,1 21,0 24,1 26,8 28,7

Schleswig-Holstein 7,6 8,3 11,7 14,5 18,2 22,0 24,2 26,3

West (ohne Berlin) 8,0 9,9 12,2 14,6 17,3 19,1 22,3 24,2
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Nimmt man alle bestehen-
den und in Beantragung be-
findlichen Plätze hinzu, so 
wird Anfang 2014 eine Be-
treuungsquote von knapp 
40% erreicht. 
 
Nach Meldungen aus den 
Kommunen ist damit zu 
rechnen, dass eine kreis-
weite Versorgungsquote 
von 50 % spätestens in we-
nigen Jahren erforderlich ist.  

 
 
Dabei gibt es starke regionale Unterschiede:  
In Henstedt-Ulzburg bei-
spielsweise existieren der-
zeit lange Wartelisten, da 
in 2012 die Zahl der Kin-
der erheblich zunahm und 
dadurch die Quotensteige-
rung des Betreuungsan-
gebotes trotz Ausbau der 
Platzzahl gering ausfiel, 
wohingegen in anderen 
Orten trotz gleichbleiben-
der Betreuungsmöglichkei-
ten (noch) kein Nachfra-
gestau zu verzeichnen ist. 
 
 
Von Seiten der Kreisverwaltung werden die Gemeinden weiterhin gezielt ange-
sprochen, auf etwaige Bedarfe hingewiesen und über die aktuellen Fördermöglich-
keiten unterrichtet. 
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2.3 Kindergarten (3jährige ï Schuleintritt3) 

C Die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kin-

der im Kindergartenalter ist unverändert gewährleistet! 

 
Seit 2009 kann von ei-
ner Vollversorgung ge-
sprochen werden: jedes 
Kind das einen Betreu-
ungsplatz sucht, be-
kommt auch einen.  
 
 
Dennoch gibt es Aus-
bau- bzw. Verände-
rungsbedarfe nach Art 
und Umfang der Be-
treuung.  
 

Städtische, zentral gelegene Standorte betreuen teilweise auch Kinder aus den 
Umlandgemeinden und auch die integrativen Einrichtungen erklären, dass in man-
chen Städten Versorgungsquoten von 100 und mehr Prozent entstehen.  Diese 
korrelieren  mit scheinbar niedrigen Versorgungsquoten in umliegenden Gemein-
den. 

 
In den letzten Jahren wurde versucht, die zeitliche Ausgestaltung immer stärker 
den Bedürfnissen der Familien anzupassen; erweiterte Öffnungszeiten werden von 
immer mehr Einrichtungen angeboten4. 

                                            
3
 Da die Einschulung nicht mit dem kalendarischen Geburtstag erfolgt, werden hier die vollen Altersjahrgänge 

der drei-, vier und fünfjährigen sowie der halbe Altersjahrgang der sechsjährigen Kinder gezählt. 
4
 auf weitere Aspekte wurde unter 1.5. eingegangen. 






































































